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1. Grundlagen 

1.1 Ausgangslage 

Im Sinne der laufenden Werterhaltungsplanung Infrastruktur ist ein weiterer Strassen-
zug zu vollziehen. 
Die Strasse – welche als Tempo Zone 30 ausgewiesen ist – soll in der heutigen Flä-
chenausdehnung saniert werden. Es ist kein Landerwerb vorgesehen. Die Strassen-
beleuchtung soll mit Einbezug der AEW Energie AG erneuert werden. 
Die Kanalisationsleitungen sind hydraulisch genügend gross dimensioniert. Im Sinne 
der Gesamtsanierung sollen die Hauptleitungen im Perimeter, wo notwendig mittels 
Schlauchliner renoviert werden. 
Die Wasserleitung GG DN 125 und die Hydranten sind zu ersetzen. Im Strassenbereich 
werden auch die Hausanschlussleitungen inkl. Schieber zu Lasten des Projekts ersetzt. 
 
Die Bauherrschaft erteilte dem Ingenieurbüro Meiler, Huguenin AG von Spreitenbach 
am 19. März 2018 den Auftrag für die Ausarbeitung eines entsprechenden Projekts. 
 

1.2 Abgrenzung 

Folgende Elemente sollen im vorliegenden Projekt umgesetzt werden: 
- Inlinersanierung Kanalisation. 
- Sanieren der Kontrollschächte. 
- Ersatz der bestehenden Graugusswasserleitung durch Duktilgussleitungen. 
- Ersatz der Randabschlüsse. 
- Normgerechter Strassenoberbau. 
- Modernisierung der Strassenbeleuchtung. 
- Koordination mit Drittwerken. 
 

1.3 Objektspezifische Grundlagen 

[1] Auszug Plan des Grundbuches (LV 95) 
[2] Leitungskataster der Gemeinde Niederrohrdorf 
[3] Leitungskataster Drittwerke 
[4] Diverse Gelände- und Objektaufnahmen MH – Ing. 
[5] Materialtechnische Zustandserfassung Strassenoberbau 
 

1.4 Allgemeine Normen und Richtlinien 

[1] VSS-40040B Projektierung, Grundlagen; Strassentypen 
[2] VSS-40050 Grundstückzufahrten 
[3] VSS-40202 Geometrisches Normalprofil; Erarbeitung 
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[4] VSS-40200A Geometrisches Normalprofil; Allgemeine Grundsätze, Begriffe und 
Elemente 

[5] VSS-40201 Geometrisches Normalprofil; Grundabmessungen und Lichtraumprofil 
der Verkehrsteilnehmer, inkl. Anhänge 1 und 2 

[6] SN 640211 Entwurf des Strassenraumes, Grundlagen 
[7] VSS-40213 Entwurf des Strassenraumes, Verkehrsberuhigungselemente 
[8] VSS-40273A Knoten; Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene 
[9]  SN 640 075 Fussgängerverkehr - Hindernisfreier Verkehrsraum 
[10] SIA 190 Kanalisationen 
[11] SIA 205 Verlegung von unterirdischen Leitungen – Räumliche Koordination und 

technische Grundlagen 
[12] VSE-Richtlinien 
[13] VSA-Richtlinien 
[14] Normen SVGW W4 
[15] Richtlinien für die Löschwasserversorgung des Kantons Aargau 

 
 

2. Projekt 

2.1 Strasse 

Fohrhölzlistrasse 
Der gesamte Perimeter liegt innerhalb der Tempo – 30 – Zone. Der auszubauende Stras-
senabschnitt von der Loonstrasse bis zum Römerweg weist eine Länge von rund 430 m 
auf. Nach einer kurzen, starken Steigung geht die Strasse in ein flaches Gefälle über. 
Der nutzbare Strassenraum beträgt in der Breite 7,00 m; davon sind 1,50 m mit dem 
weitgehend überfahrbaren Trottoir belegt. Nach den digitale Geodaten des Kantons Aar-
gaus weisst die Parzelle Nr. 421 Fohrhölzlistrasse eine Fläche von 3’245m2 aus. 
 
Die Alte Fohrhölzlistrasse (Parzelle Nr. 412 Sackgasse) ist im Eigentum zu je 1/8 der 
Grundeigentümer der angrenzenden Parzellen Nr. 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415 
und 416. Entsprechend sind seitens der öffentlichen Hand keine strassenbaulichen Mas-
snahmen geplant. 
 
Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde eine materialtechnische Zustandserfassung 
mit Eingrenzung der teerhaltigen Beläge durchgeführt. Hierfür wurden vier Proben aus 
dem Strassenoberbau entnommen. Die vorhandene Belagsstärke schwankt zwischen 
80 mm und 119 mm. Bei der vorhandene Fundationsschicht (Mächtigkeit > 50 cm) han-
delt es sich um ein ungebundenes Gemisch 0/45 (z.T. Beimengung Steine Ø > 90 mm). 
Der Masse – Anteil < 0,063 mm der Feinanteile liegt zwischen 4,10% und 6,0%. Dies 
entspricht einer Frostempfindlichkeitsklasse VSS-70140B „G1 sehr leicht“. → Auf den 
Ersatz des gesamten Strassenkoffers kann verzichtet werden. 
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Der maximale PAK – Gehalt im Asphalt beträgt 452 mg/kg. Seit dem 1. Januar 2026 darf 
Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt von > 250 mg/kg grundsätzlich nicht mehr stofflich 
verwertet werden und ist bis zum 31. Dezember 2027 ausschliesslich auf einer Deponie 
Typ E ablagerbar. 
Für Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt ≤ 250 mg/kg gilt seit dem 1. Januar 2026 
weiterhin, dass dieser möglichst vollständig als Rohstoff für die Herstellung von Baustof-
fen (Recycling) verwertet werden soll; sofern eine Verwertung nicht möglich ist, bleibt 
die Ablagerung auf einer Deponie Typ B noch bis zum 31. Dezember 2027 zulässig. 
 
Aufgrund des Überbauungsgrades und der Vorgabe, dass kein Landerwerb vollzogen 
werden soll, wird die vertikale sowie die horizontale Linienführung mehrheitlich übernom-
men. 
 
Aus dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und der Behindertengleichstel-
lungsverordnung (BehiV) sowie aus den einschlägigen kantonalen Gesetzen ergibt sich 
wann hindernisfrei gebaut werden muss. 
 
Im Annex der SN 640075 wird vorgeschrieben, dass die Mindestbreite von Trottoirflä-
chen 1,80 m zu betragen hat. Bei punktuellen Engstellen wie Poller, Pfosten und der-
gleichen hat die lichte Breite mindestens einen Meter zu betragen. Das Quergefälle darf 
2% nicht unterschreiten (lokal sind 6% zulässig). 
 

 
 
Die Spange Fohrhölzlistrasse – Moränenweg bildet eine wichtige Fusswegbeziehung zur 
Bushaltestelle Fohrhölzli. Um die Sicherheit der Fussgänger zu erhöhen, soll ein durch-
gehendes Trottoir angeboten werden. Entsprechend wird Trottoir ab dem Römerweg auf 
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die linke Strassenseite versetzt. Im Kreuzungsbereich Moränenweg wird eine Trottoir-
überfahrt angeordnet, auf welcher der Fussgänger forttrittsberechtigt ist. Im steilen ers-
ten Abschnitt (11 % bis 14 %) wird ein Randstein mit 8 cm Anschlag vorgesehen. Im 
flachen Teilbereich wird der strassenseitige Trottoirabschluss mit einem gestürzten 
Bundstein Typ 12, 2-reihig, ausgeführt.  
 
Die Randabschlüsse zu den Grundstücken werden wo notwendig ersetzt.  
 
Der Strassenkörper (Fahrbahn sowie Trottoir) weist den folgenden Aufbau aus: 
 
Deckschicht 3,5 cm AC 11 N 
Tragschicht 7 cm AC T 22 N 
Fundationsschicht 55 cm        UG 0/45 (Ersatz nur falls notwendig) 
 
Die Oberbaustärke weisst in der Summe eine Mächtigkeit von 65,5 cm auf. 
 
 

2.2 Entwässerung 

Mit der Sanierung der Strasse soll die Entwässerung normkonform ausgebildet werden. 
Das auf der Strasse anfallende Meteorwasser wird in die Einlaufschächte geleitet und 
von dort in die Mischwasserkanalisation geführt. In einem Raster von ca. 50 m wird je-
weils ein Strassenablauf (SA) gesetzt. 
Um das Meteorwasser vom Moränenweg kommend auffangen zu können, wird eine ge-
nügend breite Rinne gesetzt. 
 
 

2.3 Beleuchtung 

Die Fohrhölzlistrasse ist mit 7,50 m hohen Stehkandelaber, welche in einem Abstand 
von ca. 30 m angeordnet sind, ausgerüstet. Die Kandelaber sind mit Natrium – Dampf – 
Leuchten bestückt. Alle 14 Kandelaber werden durch neue Leuchtstellen mit einer Licht-
punkthöhe von 5,00 m und LED-Leuchten (2’200K warmweiss) ersetzt. Die Standorte 
werden belassen. Ein zusätzlicher Kandelaber im steilen Abschnitt wird als notwendig 
erachtet. Das Kabeltrassee der Strassenbeleuchtung wurde 2023 im Rahmen der NS-
Sanierung der AEW erneuert. Lediglich die Zuleitungen zu den Kandelaber Standorten 
müssen noch erstellt werden. 
 
Die beiden 3,5 m hohen Kandelaber in der Privatstrasse (Sackgasse) werden ebenfalls 
am Standort belassen. Sie werden jedoch durch Kandelaber derselben Höhe, bestückt 
mit LED – Leuchten, ersetzt. 
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2.4 Abwasserentsorgung 

Das zu entwässernde Gebiet Fohrhölzli liegt im Gewässerschutzbereich Au; Grundwas-
serschutzzonen sind nicht betroffen. Die Kapazität der bestehenden Leitungen vermag 
das anfallende Mischabwasser der angeschlossenen Parzellen gemäss GEP II abzulei-
ten und müssen demzufolge nicht vergrössert oder ersetzt werden. Der Zustand der Lei-
tungen wird jedoch als kritisch oder sogar schlecht beurteilt.  
 
Vorgesehen ist eine Renovierung mittels Inliner. Die Kanalisationssanierung mit Inlinern 
ist eine Methode zur Reparatur und Renovierung von Abwasserrohren. Dabei wird ein 
flexibler Schlauch, der mit einem speziellen Harz getränkt ist, in das beschädigte oder 
undichte Rohr eingeführt. Der Schlauch, auch Inliner genannt, wird dann mithilfe von 
Druckluft entfaltet und an die Innenwand des vorhandenen Rohrs angepresst. Das Harz 
härtet aus und bildet eine neue, nahtlose Innenschicht, die das Rohr stabilisiert und ab-
dichtet. 
 
Die Inliner-Methode bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Sanierungsme-
thoden wie dem Austausch der Rohre. Sie ist deutlich kostengünstiger, da keine aufwen-
digen Erdarbeiten oder der Einbau neuer Rohre erforderlich sind. Zudem ist die Sanie-
rung mit Inlinern schneller und weniger störend für die Umgebung, da die Arbeiten weit-
gehend ohne Grabungen durchgeführt werden können. 
 
Die Inliner-Sanierung eignet sich für verschiedene Arten von Schäden, wie Risse, Un-
dichtigkeiten, Wurzeleinwüchse und sogar teilweise Einstürze.  
 
Die Sanierung mit Inlinern wird von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die über 
das erforderliche Know-how und die Ausrüstung verfügen.  
 
Folgende Abschnitte werden renoviert: 
 
Zeilenbeschriftungen Summe von Länge in m 
Fohrhölzlistrasse 442.4 

Nennweite 300.00 198.71 
Nennweite 400.00 243.69 

Römerweg 238.44 
Nennweite 300.00 238.44 

Gesamtergebnis 680.84 
 
Bei neun Schächten wurden verschiedene Defekte oder Mängel festgestellt (Schacht-
abdeckungen, rostige Steigeisen, fehlende Einstiegshilfen, fehlende Bezeichnung Ab-
wasserart etc.). Diese werden im Rahmen der Sanierung behoben. 
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Das Quartier Fohrhölzli liegt in einem sickerfähigen Bereich (S = 2 – 10 l/min m2; Mäch-
tigkeit der Deckschichten >3-4m, z.T. hochliegender Grundwasserspiegel). Da es sich 
um bereits überbautes Gebiet handelt, wird sich das System langfristig (bei Umbauten 
vorschreiben) wandeln. Es ist keine Sauberwasserleitung zu verlegen. Die Versickerung 
ist dezentral auf den Parzellen umzusetzen. Die Versickerung von nicht verschmutztem 
Abwasser hat gegenüber der Ableitung in einem Bach eine höhere Priorität (vgl. Art. 7 
Abs. 3 GSchG). Auch weiter oben befinden sich keine Gebiete, die mittels einer Sauber-
wasserleitung durch das Quartier Fohrhölzli zu erschliessen wären. 
 
Die bestehenden Hausanschlussleitungen werden vor Aufnahme der Bauarbeiten be-
züglich des Zustandes überprüft. Allenfalls sind diese zu Lasten der Eigentümer zu sa-
nieren (§ 34 V EG UWR und Merkblatt ''Werterhaltung von Hausanschlüssen in der Lie-
genschaftsentwässerung").  
 
 

2.5 Wasserversorgung 

Die Hauptleitungen werden im Projektperimeter durch Duktilguss-Rohre vollständig er-
setzt. Zum Einsatz kommen Rohre der Firma Duktus BLS/FZM mit einem Innendurch-
messer von 125 mm.  
Die Hausanschlussleitungen werden in PE ausgeführt. Der minimale Durchmesser be-
trägt PE da/di 50/40.8 mm. Bei sämtlichen Hausanschlussabgängen wird ein Absperror-
gan gesetzt. Es sind Armaturen der Firma HAWLE zu verwenden. 
 
Gemäss den Richtlinien für die Löschwasserversorgung des Kantons Aargau sind Hyd-
ranten in Abständen von 80 bis 130 m so zu setzen, dass alle sich im Hydrantenbereich 
befindenden Gebäude mit Normal- Schlauchmaterial von maximal 100 m Länge auf be-
gehbaren Wegen erreicht werden können. Somit ist der Abstand der bestehenden Hyd-
ranten ausreichend. Jedoch sind am alten Standort neue Hydranten der Marke Hinni (OT 
6006, UT mit Doppelabsperrung) zu setzen. 
 
In erster Linie ist die SVGW – Richtlinie W4 für den Bau von Trinkwasserleitungen ein-
zuhalten. Während der Bauausführung ist die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu 
kontrollieren. 
Vor dem Eindecken ist die Druckprüfung entsprechend den einschlägigen Vorschriften-
durchzuführen. Die Bauleitung hat das Ergebnis der Druckprüfung zu protokollieren. Für 
den Überwachungs- und Unterhaltsplan wird auf die SVGW – Richtlinien W1 und W12 
verwiesen. 
 

2.6 Bauvorhaben Dritter 

Die Drittwerke sanierten im Rahmen des AEW – Projekts Ihr Trassee und haben somit 
keinen Sanierungsbedarf mehr. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Swisscom ggf. das 
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bestehende K29 Rohr im Bereich der Liegenschaften Fohrhölzlistrasse Nr. 2 und 4 in 
ein K100LV Rohr einpacken. 
 

3. Kosten 

Basierend auf den Marktpreisen Stand März 2026 und der Annahme von normalen Wet-
ter- und Baugrundverhältnissen wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag ausgearbei-
tet. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten inkl. Honorarkosten belaufen sich auf Fr. 
2'235'000.00 inkl. 8.1% MWST. 
 

NPK Bezeichnung Strassenbau Abwasserentsor-
gung 

Wasserversorgung 

111 Regiearbeiten 30’000.00 10’000.00 25’000.00 
112 Prüfungen 3’200.00 11’300.00 1’000.00 
113 Baustelleneinrichtung 51’500.00  45’500.00 
117 Abbrüche und Demontagen 58’447.90  20’414.70 
151 Bauarbeiten für Werkleitungen 53’280.85  232’102.30 
152 Rohrvortrieb   12’550.00 
135 Instandhaltung und Sanierung von 

Abwassersystemen 
 299’913.00  

211 Baugruben und Erdbau 2’385.00   
221 Fundationsschichten für Verkehrs-

anlagen 
41’416.50  22’649.00 

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plat-
tendecken und Treppen 

119’643.10   

223 Belagsarbeiten 186’924.50  65’115.80 
237 Kanalisationen und Entwässerun-

gen 
51’552.00   

411 Werkleitungen für Wasser und Gas   194’551.50 
991 Grundstück (A) 56’405.00   
992 Ausrüstung (T) 64’380.00   
993 Planungskosten (V) 75’717.00 63’879.55 33’149.50 
994 Reserve, Teuerung (Y) 120’966.85 45’064.70 69’521.30 
995 Mehrwertsteuer (Z) 74’181.30 34’842.75 58’445.90 

 990’000.00 465’000.00 780’000.00 

     

 Brutto MWST Netto 

Baumeisterarbeiten    
Strassenbau 598’349.85 48’466.35  646’816.20 
Abwasserentsorgung 21’300.00 1’725.30 23’025.30 
Wasserversorgung 424’331.80 34’370.90 458’702.70 

Sanitärinstallateur 194’551.50 15’758.70 210’310.20 
Kanal – Renovierung 299’913.00 24’292.95 324’205.95 
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4. Termine 

 
4.1 Projekt – Meilensteine  

MS Datum Zuständig Beschrieb Status 

MS 1 31.8. – 2.10.2023 PuB Projekt – Auflage  
 

MS 2 22.8.2025 GR Baubewilligung 
 

MS 3 16.06.2026 GV Einwohnergemeindeversammlung □ 

MS 4 August 2026 BING Submission □ 

MS 5 Oktober 2026 UN Eingabe Angebote □ 

MS 6 November 2026 GR Vergabe der Arbeiten □ 

MS 7 Winter 2026 / 2027 UN AVOR □ 

MS 8 Frühling 2027 UN Baubeginn □ 

MS 9 Herbst 2027 UN Bauende □ 

MS 10 Sommergemeinde 2028 BING Kreditabrechnung □ 

 
Legende:  Gemeinderat (GR) 
   Gemeindeversammlung (GV) 
   Planen und Bau (PuB) 
   Bauingenieur (BING) 
   Unternehmer (UN) 

 
 
 

 
 

 
Spreitenbach, 27. April 2026 

 
 

Stephane Huguenin 
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